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Überblick.



Überblick.

Das neue DBA USA

Änderungsprotokoll zum DBA USA 1989 –
 

schnell im Vergleich zu DBA USA 1989

 DBA USA 1989


 
13 Jahre Verhandlungen (seit Anrechnungsverfahren 1977) 

Änderungsprotokoll DBA USA 1989


 
Anfang 2004: Aufnahme der Verhandlungen



 
01.06.2006: Unterzeichnung



 
07.12.2006: Verabschiedung im Bundestag 



 
14.12.2007: Ratifizierung in den USA



 
28.12.2007: Austausch Ratifizierungsurkunden

Ausreichende Beteiligung der Steuerpflichtigen? 


 
Weit weniger als DBA 1989, aber gewisse informelle Konsultation BDI etc.



Art. 10 Abs. 3 DBA USA neu: 
Quellensteuerbefreiung für konzerninterne 
Dividenden.



Art. 10 Abs. 3 DBA USA neu. Anlass.

Das neue DBA USA

Anlass der Neuregelung: Änderungen der abkommensrechtlichen Politik beider 
Staaten seit dem DBA USA 1989

 USA: Druck US-Wirtschaft (Anrechnungsüberhänge) sowie Pensionsfonds 


 
daher Verzicht auf Quellenbesteuerung z.B. mit Mexiko, GB, Japan, NL, …


 

Positiv für US-Fiskus (Anrechnungsland): Keine Minderung um Quellensteuern 



 
aber gleichzeitig: Verschärfung DBA-Berechtigung (LOB)

 Deutschland: Druck Wirtschaft und rechtliche Gleichstellung USA
 

mit EU-Ländern 


 
Wegen Mutter-Tochter-Richtlinie keine Quellensteuern innerhalb EU 



 
Abbau von Wettbewerbsnachteilen ggü. anderen Ländern, die mit den USA 
bereits einen Quellensteuerverzicht vereinbart hatten (UK, NL, Japan, …)



Art. 10 Abs. 3 DBA USA neu. Voraussetzungen.

Das neue DBA USA

Alte Regelung: Begrenzung der Quellensteuer auf 5% (anstatt 15%)


 

unmittelbare Beteiligung in Höhe von mindestens 10% der Stimmrechte

Neu: neben 5% Begrenzung
 

gänzlicher Verzicht auf Quellensteuer (0% anstatt 15%)


 

unmittelbare Beteiligung in Höhe von mindestens 80%
 

der Stimmrechte


 

für einen Zeitraum von 12 Monaten


 

Einhaltung (verschärfter) LOB`s


 

active

 
business

 
test allein nicht ausreichend



 

ownership/base

 
erosion

 
test nur in Verbindung mit active

 
business

 
test ausreichend

Abkommenspraxis der USA nicht ganz einheitlich


 

z.B. DBA USA Japan: lässt 50% Beteiligung für 0%-Steuersatz ausreichen



Die für die Quellensteuerfreiheit 
erforderlichen LOB-Tests  im Einzelnen.



Die LOB-Tests
 

im Einzelnen. Übersicht.

Das neue DBA USA

Quellensteuerbefreiung erfordert das Bestehen der (teilweise verschärften) LOB-Tests

-
 

publicly
 

traded
 

test (LOB)


 

Börsennotierte Gesellschaft (in D oder USA) oder deren 50%-Töchter (in D oder USA)

-
 

ownership
 

/ base
 

erosion
 

(LOB) + active
 

business
 

test (Art. 10 III) 


 

50% Beteiligung auch gewisser anderer (deutscher) Abkommensberechtigter und keine 
„Durchlaufgesellschaft“

 
sowie aktive gewerbliche Tätigkeit (zusätzlich und nur bei Dividenden)

-
 

derivative
 

benefit
 

test + base
 

erosion
 

test (LOB)


 

95% Beteiligung „gleichberechtigter Begünstigter“

 
(insb. EU) und keine Durchlaufgesellschaft

-
 

„Gnadenklausel“
 

(LOB)


 

Quellensteuerbefreiung im Rahmen einer Ermessensentscheidung

-
 

active
 

business
 

test (LOB)? 


 

Nein, genügt für Nullsteuersatz nicht (zusätzlich ownership/base erosion test erforderlich)



Das neue DBA USA 
Die LOB-Tests

 
im Einzelnen (Anteilseigner, Zahlungsempfänger, Aktivität). Vergleich.

publicly

 
traded

 
test ownership

 
test derivative

 
benefit

 
test

selbst börsennotiert

 
oder

Mindestens 50%-Tochter von 
börsennotierten Gesellschaften 

Mindestens 50%-Tochter einiger 
auch nicht börsennotierter 
Abkommensberechtigten (insb. 
natürliche Personen) 

Mindestens 95%-Tochter auch 
von „gleichberechtigen

 Begünstigten“

 
aus anderen 

Staaten

 
(ähnliches US-DBA)

max. 5 Anteilseigner Unbegrenzte Anteilseignerzahl max. 7 Anteilseigner

Ansässigkeit der Anteilseigner 
und Zwischengesellschaften

 
in D 

oder USA

Ansässigkeit der Anteilseigner 
und Zwischengesellschaften

 
im 

selben Vertragsstaat

 
wie Tochter

Ansässigkeit der Anteilseigner

 
in 

EU, EWR, NAFTA (oder aber

 
D 

oder USA, Art. 28(8)(e)(bb))
(Zwischengesellschaften unbeachtlich)

kein base

 
erosion

 
test + base

 
erosion

 
test

berechtigte Empfänger: in D oder 
USA ansässige berechtigte 
Person (ohne Töchter von 
börsennotierten AG`s

 
(!))

+ base

 
erosion

 
test

berechtigte Empfänger: gleich-

 berechtigte Begünstigte 
(Ansässigkeit: EU, EWR, NAFTA, 
Vertragsstaaten) 

+ active

 
business

 
test (Art. 10 III)

(Aber: bei 95%-Beteiligung wegen alt. 
derivative

 

benefit

 

best nicht zwingend)



Publicly  traded  test.



Die LOB-Tests
 

im Einzelnen. Publicly
 

traded
 

test.

Das neue DBA USA

Börsennotierte Gesellschaften und Töchter einer publicly
 

traded
 

corporation
 bisher nur börsennotierte Gesellschaften selbst 
 nunmehr: neuer Art. 28 Abs. 2(c)(bb) für Töchter von börsennotierten Gesellschaften



 
„Eine in einem Vertragsstaat ansässige Person…. kann … nur dann alle Vergünstigungen 
nach diesem Abkommen beanspruchen, wenn diese Person eine Gesellschaft ist, sofern


 
Aktien, die mindestens 50 v.H. der Stimmrechte und des Werts … der Gesellschaft 
darstellen, unmittelbar oder mittelbar von fünf oder weniger Gesellschaften gehalten 
werden, die Anspruch auf Vergünstigungen gemäß Doppelbuchstabe aa haben […]

 in DBA 1989 Klausel für Töchter börsennotierter Gesellschaften wohl „vergessen“


 
eine der ersten LOB -Klauseln in US-DBAs

 
überhaupt

„shares“
 

= nur Aktien, d.h. ohne GmbH? 


 
Nein, Übersetzungsfehler wegen Zeitdruck (z.B. Eimermann DStR 2006, 837 (840))


 
Und: Für Reduzierung von US-Quellensteuer ohnehin englische Fassung maßgeblich



Die LOB-Tests
 

im Einzelnen. Beispiel.

Das neue DBA USA

D-AG 
(börsennotiert)

US Inc.

D-Holding
(GmbH oder AG)

80%

D-AG:

publicly

 
traded

 
test (aa) 

D-Holding („shares“, d.h. auch 
GmbH trotz Übersetzung „Aktien“)

publicly

 
traded

 
test (bb) 

selbst nicht börsennotiert, aber Tochter 
einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
börsennotierten Gesellschaft



Die LOB-Tests
 

im Einzelnen. Beispiel.

Das neue DBA USA

US Inc. 
(publicly

 
traded)

US Inc.

D-GmbH 

80%

US-Inc:

publicly

 
traded

 
test (aa) 

D-Holding („shares“)

publicly

 
traded

 
test  (bb) 

selbst nicht börsennotiert, aber Tochter 
einer in einem Vertragsstaat 
ansässigen börsennotierten 
Gesellschaft

nicht notwendig: Ansässigkeit der 
Muttergesellschaft in D!  (Wortlaut 
unergiebig, aber Technical Explanation

 zu US Model Treaty sowie 
entsprechende DBA USA-Regelung für 
Zwischengesellschaften)



Y-AG
(börsennotiert)

Y-AG
(börsennotiert)

Y-AG
(börsennotiert)P-plc.

Die LOB-Tests
 

im Einzelnen. Beispiel.

Das neue DBA USA

D-AG 
(börsennotiert)

US Inc.

D-GmbH 

50%

80%

50%
D-AG:

publicly

 
traded

 
test (aa) 

D-Holding

publicly

 
traded

 
test (bb) 

selbst nicht börsennotiert, aber: 

mind. 50% Beteiligung einer (in einem 
Vertragsstaat) publicly

 

traded

 corporation

 

(abkommensrechtliche 
Qualität und Ansässigkeit der weiteren 
50% Anteilseigner unerheblich)



Ownership  / base  erosion  test (LOB) + 
active  business  test (Art. 10 III).



Die LOB-Tests
 

im Einzelnen. Ownership/base
 

erosion
 

+ active
 

business
 

test.
Das neue DBA USA

Sonderregelung für ownership/base
 

erosion
 

test bei Dividenden 
 Art. 10 Abs. 3  Buchst. a, Doppelbuchst. bb


 

Ownership/base
 

erosion
 

test reicht nur in Verbindung mit active
 

business
 

test

Ownership
 

test
 

(Art. 28 Abs. 2(f) (aa)) 

mindestens 50% der Anteile  an der die Dividenden empfangenden Gesellschaft 


 
werden unmittelbar oder mittelbar


 

an mindestens der Hälfte der Tage des Steuerjahres


 
von qualifizierten Personen gehalten, dh ua


 
natürliche Personen


 

publicly
 

traded
 

corporations
 

(nicht Töchter dieser oder andere GmbH`s)


 
und: qualifizierte Personen sowie evtl. Zwischengesellschaften müssen in dem 
selben Vertragsstaat ansässig sein wie die empfangenden Gesellschaft 


 
Verschärfung gegenüber DBA 1989 (Ansässigkeit in einem Vertragsstaat ausreichend)



Die LOB-Tests
 

im Einzelnen. Ownership/base
 

erosion
 

+ active
 

business
 

test.

Das neue DBA USA

+ Base erosion
 

test (Art. 28 Abs. 2(f)(bb))

 Keine „Durchlaufgesellschaft“, durch die Abkommensvorteile „geschleust“
 

werden


 
Steuerlich abzugsfähige Zahlungen


 
die unmittelbar oder mittelbar an Personen erfolgen, die nicht qualifiziert sind,


 

dürfen den Rohgewinn
 

der Gesellschaft nicht um mehr als 50%
 

mindern.


 
keine Definition von Rohgewinn in DBA, daher nationales Recht maßgeblich



 
Rohgewinn = Umsatzerlöse  ./. Materialaufwand (§ 276 HGB)


 

Sinnvoll bei (steuerfreien) Dividenden? Base erosion
 

nicht denkbar (keine base). 

+ Active
 

Business Test (Art. 28 Abs. 4)
 Aktive gewerbliche Tätigkeit, die nicht unerheblich ist



 
Sollte regelmäßig erlässlich sein, zB

 
bei 100% Beteiligung deutscher natürlichen Personen an 

einer Holding-GmbH

 
mit US Inc. wegen derivative

 
benefit

 
test „2. Alternative“, Art. 28(8)(e)(bb)



Derivative benefit  + base  erosion  test.



Die LOB-Tests
 

im Einzelnen. Derivative benefit
 

+ base
 

erosion
 

test.

Das neue DBA USA

Derivative benefit
 

+ base
 

erosion
 

test (Art. 28 Abs. 3)

 Hintergrund abgeleitete Abkommensberechtigung:
 

50% in D/USA überschießend,


 
wenn die Beteiligung in einem Staat mit vergleichbaren DBA-Vergünstigungen 
gehalten wird („gleichberechtigte Begünstigte“, equivalent beneficiary“)

 Voraussetzungen


 
95% von max. 7 gleichberechtigten Begünstigten (auch mittelbar) 


 
Ansässigkeit EU/EWR/NAFTA (einschl. D und USA)


 

Einschließlich 0%-DBA für konzerninterne Dividenden


 

Zudem: base erosion test (s.o.)


 
Aber: Kein active business test  erforderlich.



NL-N.V.
(börsennotiert)

Das neue DBA USA

X

US Inc.

D-GmbH 

5%

80%

95%

D-Holding

publicly

 
traded

 
test 

selbst nicht börsennotiert

NL-N.V. zwar börsennotiert, aber nicht in 
Vertragsstaat (D oder USA) ansässig

ownership

 
test 

NL-N.V. nicht in D ansässig (selber Vertragsstaat 
wie D-Holding notwendig)

derivative

 
benefit

 
test 

NL-B.V. hat 95% und ist equivalent

 

beneficiary

 (DBA USA-NL gewährt gleiche Begünstigung für 
NL-B.V. im Hinblick auf US Inc.  -

 

0% Steuer auf 
Dividenden wegen Börsennotierung)

Die LOB-Tests
 

im Einzelnen. Beispiel. Derivative Test. 



NL-B.V.

Die LOB-Tests
 

im Einzelnen. Beispiel.

Das neue DBA USA

X

US Inc.

D-GmbH 

5%

80%

95%

publicly

 
traded

 
test 

selbst nicht börsennotiert
NL-N.V. zwar börsennotiert, aber nicht in 
Vertragsstaat (D oder USA) ansässig

ownership

 
test 

NL-N.V. nicht in D ansässig (selber Vertragsstaat 
wie D-Holding notwendig)

derivative

 
benefit

 


NL-B.V. hat 95% und ist equivalent

 

beneficiary

 (DBA USA-NL gewährt gleiche Begünstigung für 
NL-B.V. im Hinblick auf US Inc.  -

 

0% Steuer auf 
Dividenden wegen Börsennotierung)

mittelbare 95%-Beteiligung ist ausreichend 
(Zwischengesellschaft NL-B.V. muss nicht selbst 
equivalent

 

beneficiary

 

sein,  Ansässigkeit egal) 

Exkurs: NL-D-USA realitätsfern, aber Spiegelbild 
gilt für DBA USA/NL für Konzern D-NL-USA, s.u. 

NL-N.V.
(börsennotiert)



DBA USA-Sachverhalte in deutscher 
Konzernpraxis.



Holding-Standort für US-Beteiligungen.



Holdingstandort für US-Beteiligungen. 

Das neue DBA USA

Besteuerung Holding in D und NL (DBA gleich, aber lokales Recht NL besser)
 Deutschland



 

keine Quellensteuer US-Dividende


 

1,5% § 8b V KStG-Steuer
 

auf US-Dividende


 

1,5% § 8b III KStG-Steuer
 

bei Veräußerung US-Beteiligung
 Niederlande: 


 

keine Quellensteuer US-Dividende 


 
Keine NL-Besteuerung der US-Dividende (statt 1,5% D) 


 

Keine NL-Besteuerung bei Veräußerung US-Beteiligung (statt 1,5% D)


 
keine Quellensteuer NL-Dividende an D-Mutter (Mutter-Tochter-Richtlinie)


 

Aber: Dann 1,5% Besteuerung in D. Allerdings Thesaurierung in NL

 

möglich. 

Und: Weg von D nach NL frei.


 

z.B. Anteilstausch (Einbringung) auch bei Drittlandsbeteiligungen erfolgsneutral 
(SEStEG: nur Übernehmerin und Überträgerin EU-Gesellschaft, nicht Objekt)



D-AG
(börsennotiert)Holdingstandort für US-Beteiligungen.

Das neue DBA USA

US Inc.

NL-B.V.
Holding

> 80%

NL-Holding (nach DBA NL-USA)

publicly

 
traded

 
test 

selbst nicht börsennotiert

D-AG publicly

 

traded, aber nicht in einem der 
Vertragsstaaten

ownership

 
test 

D-AG zwar qualifizierte Person, aber nicht in 
selbem Vertragstaat wie NL-B.V.  (und: DBA NL 
/USA hat keinen ownership

 

test für Dividenden)

derivative

 
benefit

 


D-AG hat 95% und ist equivalent

 

beneficiary

 (DBA USA/NL = DBA USA/D) 

D-GmbH



D-AG
(börsennotiert)

Holdingstandort für US-Beteiligungen. 

Das neue DBA USA

US Inc.

NL-B.V.
Holding

> 80%

D-GmbH

D-AG
(börsennotiert)

US Inc.

> 80%

D-GmbH

NL-B.V.
Holding

US Inc.
§§ 21 Abs. 1 Satz 2; 1 Abs. 
3 Nr. 5, Abs. 4 Nr. 1; 1 Abs. 2 
Nr. 1 UmwStG



Die administrative Seite des DBA USA.



Das neue DBA USA
Die administrative Seite des DBA USA. 8W-BEN („Ansässigkeitsbescheinigung“). 



Die administrative Seite des DBA USA. 8W-BEN („Ansässigkeitsbescheinigung“).

Das neue DBA USA



Die administrative Seite des DBA USA. 1042-S (Erklärung US-Withholding
 

Agent).

Das neue DBA USA



Die administrative Seite des DBA USA. 1120F (US-Einkommensteuererklärung).

Das neue DBA USA



Die adminstrative
 

Seite des DBA USA. 1120F.(US-Einkommensteuererklärung).

Das neue DBA USA



Die adminstrative
 

Seite des DBA USA. 1120F.

Das neue DBA USA



Die adminstrative
 

Seite des DBA USA. 8833.

Das neue DBA USA



Fazit. US-Abkommensrecht sehr gut, aber 
deutsches Recht verbesserungsbedürftig.



Fazit.

Das neue DBA USA

DBA-USA nF sehr vorteilhaft.
 

0% Quellensteuer für konzerninterne Dividenden lässt  


 
US-Beteiligungen deutscher Konzerne mit EU-Beteiligungen gleichziehen



 
US-Beteiligungen deutscher Konzerne mit US-Beteiligungen anderer 
„meistbegünstigter“

 
Staaten gleichziehen (z.B. UK, Mexiko, Japan). 

Aber: Nationalstaatliches Recht verbesserungsbedürftig.


 
Abschaffung 1,5%-Besteuerung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen 
(Standortnachteil § 8b Abs. 3 und Abs. 5 KStG)

Ergebnis: 


 
NL als Standort für US-Beteiligungen trotz DBA US/D n.F. vorteilhafter. 



Dr. Christian Dorenkamp

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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